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AMTLICHER TEIL

Nr. 155 Beförderung gefährlicher Güter auf
Straße und Schiene;
� Gegenüberstellung der Klasse 2

bisher/ab 1997
Bonn, den 2. August 1996
A 13/26.20.70-02-10

Zum 1. Januar 1997 tritt im ADR/RID die neue Klasse 2
in Kraft. Die Änderungen sind bekanntgegeben mit der
13. ADR-Änderungsverordnung vom 17. Juli 1996 im
BGBl. II Nr. 34 vom 2. August 1996 S. 1178.

Allgemeine Angelegenheiten
Mit der neugefaßten Klasse 2 haben alte Stoffe und
Gegenstände der Klasse 2 eine neue Klassifizierung
erhalten. Mit nachfolgender Übersicht gebe ich eine von
der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
erarbeitete Gegenüberstellung der bisherigen und der
neuen ab 1997 geltenden Klassifizierung bekannt. Sie
soll den Betroffenen helfen, sich mit der künftigen neuen
Klassifizierung im ADR/RID vertraut zu machen.

Die Verantwortung des Absenders für die Bezeichnung des
Gutes gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2 GGVS bleibt unberührt.

Bundesministerium für Verkehr
Im Auftrag
S t a m m

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil
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Nr. 156 Bekanntmachung
Planfeststellungsbeschluß des Eisenbahn-Bundesamtes
vom 12. 08. 1996 � 1031 Rap (5503-53,000-48,200) für
Ausbaumaßnahmen auf der Bahnlinie Augsburg �
Olching (� München) im Planungsbereich 2 Kissing,
Bahn-km 53,000 � 48,200 im Bereich der Gemeinde
Kissing und des Markts Mering

A Umfang der geplanten Ausbaumaßnahmen

Das Vorhaben umfaßt im wesentlichen

� den viergleisigen Ausbau der vorhandenen zwei-
gleisigen Strecke,

� die Anpassung der vorhandenen Bahnsteig- und
Gleisanlagen im Bahnhof Kissing,

� die Änderung der vorhandenen Kreuzungsbau-
werke,

Eisenbahn
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� die Anpassung der Straßen- und Wegeanlagen,
� Schallschutzmaßnahmen in Bereichen der an-

grenzenden Wohnbebauung,
� das Verlegen bzw. Anpassen vorhandener

Leitungen Dritter,
� den Bau von Entwässerungseinrichtungen und
� landschaftspflegerische Begleitmaßnahmen.

B Verfügender Teil des Beschlusses (Auszug)

I. Feststellung des Planes

Nach § 18 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes
(AEG) vom 27. 12. 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396,
1994 I S. 2439) wird der Plan für Ausbaumaß-
nahmen im Planungsbereich 2 Kissing, Bahn-km
53,000 bis 48,200 mit den in diesem Beschluß
aufgeführten Ergänzungen, Änderungen, Vor-
kehrungen und Schutzanlagen festgestellt.

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil
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II. Wasserrechtliche Genehmigungen

Die Feststellung nach § 18 AEG beinhaltet ge-
mäß § 14 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) auch
die wasserrechtlichen Erlaubnisse.

III. Planunterlagen

Vom Abdruck der Liste der dem festgestellten
Plan zugrunde liegenden Unterlagen wird abge-
sehen.

IV. Planänderungen und Planergänzungen

Planfestgestellte Änderungen und Ergänzungen
siehe Beschluß.

V. Vorkehrungen und Schutzanlagen

Auf die Vorkehrungen und Schutzanlagen im
verfügenden Teil dieses Beschlusses wird hinge-
wiesen.

Vl. Vorbehalt für die Bauausführung

VII. Entscheidung über Einwendungen, Bedenken,
Hinweise und Anträge

Die Einwendungen der Betroffenen und der son-
stigen Einwender sowie die von Behörden und
Stellen geäußerten Bedenken, Hinweise und An-
träge werden zurückgewiesen, soweit ihnen
nicht entsprochen wurde oder sie sich nicht auf
andere Weise erledigt haben.

C Hinweis

In den Bereichen, in denen trotz der vorgesehenen
aktiven Schallschutzmaßnahmen die maßgeblichen
Grenzwerte der 16. BImSchV nicht eingehalten wer-
den können, besteht grundsätzlich Anspruch auf pas-
siven Schallschutz. Die praktische Abwicklung für die
Gewährung passiven Schallschutzes erfolgt � insoweit
anders als im Erläuterungsbericht ursprünglich vorge-
sehen � nach dem im Planfeststellungsbeschluß dar-
gestellten Schema. Ein entsprechendes Informations-
blatt liegt für die Anspruchsberechtigten bei der
Gemeinde Kissing und dem Markt Mering bereit.

D Sofortvollzug

Für die Ausbaustrecke Augsburg � München ist nach
Ziff. 1a, 16 der Anlage zu § 1 des Gesetzes über den
Ausbau der Schienenwege des Bundes vordring-
licher Bedarf festgestellt.

Dieser Planfeststellungsbeschluß ist somit gemäß
§ 20 Abs. 5 Satz 1 AEG sofort vollziehbar.

E Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen den vorstehenden Planfeststellungsbeschluß
kann innerhalb eines Monats nach Zustellung Klage
beim Bayerischen Verwaltungsgerichtshof, Ludwigstr.
23, 80539 München, erhoben werden. Die Klage ist
beim Gericht schriftlich zu erheben.

Als Zeitpunkt der Zustellung gilt der letzte Tag der
Auslegungsfrist. Dies gilt nicht für die Beteiligten,
denen der Planfeststellungsbeschluß mittels Post-
zustellungsurkunde oder in sonstiger Weise nach
dem Verwaltungsverfahrensgesetz zugestellt wurde.

Die Klage muß den Kläger, die Beklagte (Bundes-
republik Deutschland, vertreten durch den Präsi-

denten des Eisenbahn-Bundesamtes, dieser vertre-
ten durch die Außenstelle München, Arnulfstraße
9/11, 80335 München) und den Gegenstand des
Klagebegehrens bezeichnen. Sie soll einen bestimm-
ten Antrag enthalten. Der Kläger hat innerhalb einer
Frist von 6 Wochen die zur Begründung seiner Klage
dienenden Tatsachen und Beweismittel anzugeben.
Erklärungen und Beweismittel, die erst nach Ablauf
dieser Frist vorgebracht werden, können vom Gericht
zurückgewiesen werden.

Die Anfechtungsklage gegen den vorstehenden Plan-
feststellungsbeschluß für diesen Streckenabschnitt
(Planungsbereich 2 Kissing, Bahn-km 53,000 bis
48,200) der Ausbaustrecke Augsburg � Olching (�
München), für den nach Ziff. 1a, 16 der Anlage zu § 1
des Gesetzes über den Ausbau der Schienenwege
des Bundes vordringlicher Bedarf festgestellt ist, hat
keine aufschiebende Wirkung (§ 20 Abs. 5 Satz 1
AEG). Der Antrag auf Anordnung der aufschiebenden
Wirkung der Anfechtungsklage gegen den vorstehen-
den Planfeststellungsbeschluß nach § 80 Abs. 5 Satz
1 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) kann nur
innerhalb eines Monats nach Zustellung dieses
Planfeststellungsbeschlusses beim Bayerischen
Verwaltungsgerichtshof, Ludwigstr. 23, 80539 Mün-
chen, gestellt und begründet werden (§ 20 Abs. 5
Satz 2 AEG).

Der Beschluß liegt mit einer Ausfertigung des festgestell-
ten Planes vom 10. 09. 1996 bis einschl. 24. 09. 1996

� in der Gemeinde Kissing
im Rathaus, Pestalozzistraße 5, Bauverwaltung,
Zimmer 13, 86438 Kissing

Mo, Di, Mi 7.15 � 12.00 Uhr und 13.00 � 16.00 Uhr
Do 7.15 � 12.00 Uhr und 14.00 � 16.30 Uhr
Fr 7.15 � 12.00 Uhr

� im Markt Mering
im Rathaus, Kirchplatz 4, Zimmer 106, 86415
Mehring

Mo 8.00 � 12.00 Uhr und 13.00 � 16.30 Uhr
Di, Mi 8.00 � 12.00 Uhr
Do 8.00 � 12.00 Uhr und 13.00 � 17.30 Uhr
Fr 8.00 � 12.00 Uhr

zur Einsicht aus.

Der Beschluß gilt mit dem Ende der Auslegungsfrist allen
Betroffenen und denjenigen gegenüber, die Einwen-
dungen erhoben haben, als zugestellt.

Der Planfeststellungsbeschluß (Verfügender Teil und
Begründung, jedoch nicht der festgestellte Plan selbst)
kann bis zum Ablauf der in der Rechtsbehelfsbelehrung
des Planfeststellungsbeschlusses genannten einmonati-
gen Rechtsbehelfs(klage)frist von den Betroffenen und
von denjenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben
haben, schriftlich beim Eisenbahn-Bundesamt, Außen-
stelle München, Arnulfstraße 9/11, 80335 München,
angefordert werden.

München, den 12. August 1996

Eisenbahn-Bundesamt, Außenstelle München
Vogel

(VkBl. 1996 S. 426)

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil



Nr. 157 37. Änderung des Systematischen
Verzeichnisses der Fahrzeug- und
Aufbauarten;
� Freisetzung der fünften und

sechsten Stelle der Schlüssel-
nummern zur Fahrzeug- und Auf-
bauart in Verbindung mit der Ein-
führung neuer Schlüsselnummern

Bonn, den 9. August 1996
StV 15/36.17.06-01

I.

Nach Ziffer 7.2.1.1 der Richtlinie zum Fahrzeugbrief
(VkBl. 1972, S. 354) richtet sich die Eintragung unter
Ziffer 1 des Fahrzeugbriefes nach dem Systematischen
Verzeichnis der Fahrzeug- und Aufbauarten. Dieses
Verzeichnis ist bisher wie folgt aufgebaut:

� Zweistellige Schlüsselung der Fahrzeugart (erste und
zweite Stelle; ausgehend von der Gliederung der
Anlage VIII zu § 29 Abs. 1 und 2 StVZO),

� zweistellige Schlüsselung der Aufbauart (dritte und
vierte Stelle; freie Vergabe nach technischen oder
nutzungsbedingten Unterscheidungen),

� zweistellige Schlüsselung der sogenannten Aufbau-
ergänzung (fünfte und sechste Stelle; historisch be-
gründete Darstellung von technischen Details eines
Fahrzeugaufbaus).

§ 3 Abs. 1 Nr. 6a und § 4 Abs. 1 Nr. 2 der Fahrzeug-
registerverordnung (FRV) schreiben die Speicherung der
Einstufung eines Fahrzeugs mit amtlichem Kennzeichen
in bestimmte Emissionsklassen und die Grundlage die-
ser Einstufung im Zentralen Fahrzeugregister vor. Des-
halb wird seit geraumer Zeit die fünfte und sechste Stelle
des o. a. Verzeichnisses zunehmend auch zur Schlüs-
selung von Gas-, Partikel- und/oder Geräuschemis-
sionen genutzt.

Die fünfte und sechste Stelle soll mit Wirkung vom 1.
Januar 1997 grundsätzlich nur noch zur Darstellung der
Emissionsschlüssel verwendet werden. Davon ausge-
nommen bleiben die selbstfahrenden Arbeitsmaschinen

Straßenverkehr
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und die Anhänger. Dadurch können für alle Fahr-
zeugarten (z. B. auch Krafträder) entsprechende Ein-
stufungen in einer weitgehend einheitlichen Systematik
vorgenommen werden.

Die fünfte und sechste Stelle wird stets mit �00� belegt,
wenn keine emissionsbezogene Schlüsselung erfolgt,
andernfalls durch die Schlüsselnummer, die der Emis-
sionsklasse entspricht.

Bei der Eintragung in die Fahrzeugpapiere wird bei den
Fahrzeuggruppen

* Krafträder

* Personenkraftwagen sowie Wohnmobile bis 2,8 t
zulässigem Gesamtgewicht

* Kraftomnibusse und

* Zugmaschinen

das in der fünften und sechsten Stelle der Schlüssel-
nummer verschlüsselte Emissionsverhalten nochmals
als Klartext (Kurzbezeichnung) in der 2. Textzeile der
Fahrzeug- und Aufbauart wiedergegeben.

Bei den Fahrzeuggruppen

* Lastkraftwagen und

* sonstige Kraftfahrzeuge ohne Wohnmobile bis 2,8 t
zulässigem Gesamtgewicht

erfolgt diese Wiedergabe unter Ziffer 33. Ein �*� am Ende
(23. Stelle) der 2. Textzeile weist darauf hin.

Bei den Fahrzeuggruppen

* selbstfahrende Arbeitsmaschinen und

* Anhänger

erfolgt keine emissionsbezogene Schlüsselung.

II.

Nach Anhörung der zuständigen obersten Landes-
behörden gebe ich nachstehende Änderung des Syste-
matischen Verzeichnisses der Fahrzeug- und Aufbau-
arten bekannt.

1. Dem Systematischen Verzeichnis der Fahrzeug- und
Aufbauarten wird mit Wirkung vom 1. Januar 1997
der Untertitel �Teil 1� vorangestellt.

2. Folgende Positionen gelten mit Wirkung vom 1.
Januar 1997 als auslaufend und sind künftig nicht
mehr zu verwenden:

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil
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4. Die gesonderte mehrzeilige Darstellung der Angaben
zu den Positionen in der 2. Zeile der Schlüssel-
nummern (Emissionsschlüssel) wird mit Wirkung vom
1. Januar 1997 im Teil 1 auf eine zweizeilige Dar-
stellung reduziert.

In der ersten Zeile wird die Version mit der
Schlüsselnummer 00 dargestellt, in der 2. Zeile wird

der Emissionsschlüssel durch Punkte ersetzt. Die
entsprechende Schlüsselnummer sowie der zugehö-
rige Klartext sind dem Teil 2 zu entnehmen.

5. Das Systematische Verzeichnis der Fahrzeug- und
Aufbauarten wird mit Wirkung vom 1. Januar 1997
um nachstehenden Teil 2 ergänzt:

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil



Bei diesen Fahrzeuggruppen steht der unter III a)
genannte Text (2. Zeile) unter Ziffer 33 der Fahr-
zeugpapiere.

IV) Für Anhänger und selbstfahrende Arbeitsma-
schinen ist derzeit keine emissionsbezogene
Schlüsselnummer vorgesehen.

Erläuternd dazu bemerke ich:

1. Die 5. und 6. Stelle wird stets mit �00� belegt, wenn
keine emissionsbezogene Schlüsselung erfolgt,
andernsfalls durch die Schlüsselnummer, die der
Emissionsklasse entspricht.

2. Die mit �16..� beginnenden Schlüsselnummern sind in
den Gruppen der Lastkraftwagen und sonstigen
Kraftfahrzeuge auslaufend, da die �16..� keine ein-
deutige Zuordnung nach Fahrzeugarten ermöglicht.
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III b) Emissionsbezogene Schlüsselnummern in den Gruppen der Lastkraftwagen und sonstigen Kraftfahr-
zeuge (ohne Wohnmobile bis 2,8 t):

Sie werden bei den Lastkraftwagen durch �08..� und
bei den sonstigen Kraftfahrzeugen durch �18..�
ersetzt. Die selbstfahrenden Arbeitsmaschinen blei-
ben hiervon unberührt.

3. Wohnmobile sind künftig mit �2105� statt mit �1605�
zu schlüsseln.

4. Anhänger werden wie bisher in ihren Bezeichnungen
den Fahrzeuggruppen angepaßt, von denen sie
abgeleitet sind. Demzufolge werden die Schlüssel-
nummern �76/77/78..� analog zur Schlüsselnummer
�16..� auslaufend, wenn sie den sonstigen Kraft-
fahrzeugen bzw. den Lastkraftwagen entsprechen.
Hiervon ausgenommen sind die Anhänger-Arbeits-
maschinen, die wie die selbstfahrenden Arbeitsma-
schinen unverändert bleiben.

Das Systematische Verzeichnis der Fahrzeug- und
Aufbauarten in seiner vollständigen Fassung

� Teil 1
Gültige Schlüsselnummern der Fahrzeug- und Auf-
bauarten

� Teil 2
Gültige Schlüsselnummern der zu erfüllenden Vor-
schriften hinsichtlich Gas-, Partikel- und/oder Ge-
räuschemissionen

� Teil 3
Auslaufende Schlüsselnummern,
(wobei auslaufende Schlüsselnummern, für die im

Zentralen Fahrzeugregister keine Fahrzeuge mehr
registriert sind, endgültig ersatzlos entfernt wurden)

kann gem. Ziff. 7.2.1.1 der o. a. Richtlinie beim Kraftfahrt-
Bundesamt, 24932 Flensburg, bezogen werden.

Ich bitte, die vorstehenden Änderungen zu beachten und
stelle anheim, bei Anlage 2 der Richtlinie zum
Fahrzeugbrief (VkBl. 1972, S. 373) einen Hinweis auf
diese Verlautbarung anzubringen.

Bundesministerium für Verkehr
Im Auftrag

Dr. J a g o w
(VkBl. 1996 S. 428)

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil
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Nr. 158 Bekanntmachung der �Hinweise für
den Seelotsenversetzdienst mit
Hubschraubern vom 9. August 1996�

Nachstehend werden die �Hinweise für den Seelotsen-
versetzdienst mit Hubschraubern� bekanntgegeben, die
von den Piloten der Lotsenversetzhubschrauber und den
Schiffen, auf die die Seelotsen von den Hubschraubern
versetzt oder von denen sie ausgeholt werden sollen,
beachtet werden sollen. Die �Richtlinien für den See-
lotsenversetzdienst mit Hubschraubern vom 12. Dezem-
ber 1986� (VkBl. 1987 S. 59) werden hiermit aufgehoben.

Bonn, den 9. August 1996
See 15/48.70.35/96

Bundesministerium für Verkehr
Im Auftrag

H i n z

Hinweise
für den Seelotsenversetzdienst

mit Hubschraubern

I. Allgemeines

1. Die Bundesrepublik Deutschland (Wasser- und
Schiffahrtsverwaltung des Bundes) hat über die
bestehenden Seelotsdienste hinaus einen zen-
tralen Seelotsenversetzdienst beim Feuerschiff
GB und bei der Tonne GW-TG eingerichtet, der
allen Schiffen zur Verfügung steht, die nach den
geltenden Revierlotsverordnungen zur Annahme
eines Seelotsen verpflichtet sind oder einen sol-
chen annehmen wollen.

2. Die Seelotsenversetzung erfolgt mit Hub-
schraubern, wenn die den Seelotsen anfordern-
den oder mit einem abzugebenden Seelotsen
besetzten Schiffe die Voraussetzungen für eine
Seelotsenversetzung mit Hubschraubern erfül-
len. Hubschrauberversetzungen können bis zu
55 Knoten (Bft. 10) relativer Windstärke am
anzufliegenden Schiff durchgeführt werden.
Wenn Hubschrauber wegen widriger Witterungs-
bedingungen nicht eingesetzt werden können
oder das anfordernde bzw. noch besetzte Schiff
die Voraussetzungen für ein Hubschrauber-
versetzmanöver nicht erfüllt, wird für die Fahrt-
strecken auf den Seelotsrevieren Elbe und
Weser II/Jade von Helgoland aus und für die
Fahrtstrecken auf dem Seelotsrevier Ems von
der jeweiligen Außenposition des Lotsenschiffes
aus der Seelotse mit einem Schiff versetzt oder
ausgeholt.

Die Hubschrauber werden von den Flugplätzen
Mariensiel, St. Michaelisdonn und Bremer-
haven-Luneort aus eingesetzt.

3. Der Seelotsenversetzdienst mit Hubschraubern
wird im Auftrag des Bundesministeriums für
Verkehr von der Firma Wiking Helikopter Service
GmbH, Hamburg, durchgeführt und vom
Luftfahrt-Bundesamt überwacht.

Seeverkehr
4. Eingesetzt werden Hubschrauber des Bau-

musters �Sikorsky S-76� (S-76 A + bzw. S-76 B).
Dieser mehrturbinige Hubschrauber ist für Flüge
nach den Instrumentenflugregeln zugelassen,
ausgerüstet und in der Lage, auch bei Ausfall
einer Turbine während des Schwebefluges über
dem Schiff sicher zu manövrieren. Die Mindest-
besatzung des Hubschraubers besteht aus zwei
Hubschrauberführern und dem Windenführer.

II. Betriebshinweise für den Seelotsenversetzdienst
mit Hubschrauber

1. Verfahren

Der Seelotse wird vom Hubschrauber entweder
mittels einer Winde oder durch eine Landung auf
dem Schiff versetzt bzw. ausgeholt. Ein Winden-
manöver oder eine Hubschrauberlandung
erfolgt, wenn das Schiff mit einer Abwinsch-
fläche (gemäß Nr. 4.1.1 bis 4.1.2) oder einer
Landefläche (gemäß Nr. 4.2.1 bis 4.2.3) verse-
hen ist.

2. Aerodynamische Eignung des Standorts

Bei Festlegung der Position der Abwinschfläche
müssen die Schiffsbewegungen, turbulente
Windverhältnisse auf und über dem Schiffsdeck
infolge von Decksaufbauen, Abgasführungen
des Schiffsantriebs und andere Behinderungen
des Flugbetriebes berücksichtigt werden.

Bei der Einrichtung von Hubschrauberlandedecks
ist zu berücksichtigen, daß Wind- und Tur-
bulenzverhältnisse im Bereich des Hubschrauber-
landedecks weitgehend von der Form des Schiffes
und der Schiffsaufbauten sowie der Lage des
Hubschrauberlandedecks zu Aufbauten u. a.
abhängen. Hubschrauberlandedecks müssen des-
halb so angelegt werden, daß startende und lan-
dende Hubschrauber von Turbulenzen, die durch
Schiffsaufbauten, Decksladungen u. ä. ausgelöst
werden können, nicht gefährdet werden können.

3. Anforderungen

Soweit diese Hinweise keine besonderen An-
forderungen an Bauausführungen, Anordnun-
gen, Einrichtungen, Anlagen, Ausrüstungen und
Werkstoffe sowie an den Einbau enthalten, sind
die allgemeinen Regeln der Technik anzuwen-
den. Anerkannte Regeln der Technik sind insbe-
sondere die Vorschriften der Klassifikations-
gesellschaften.

4. Hubschrauberbetriebsflächen

Hubschrauberversetzungen können nur durch-
geführt werden, wenn eine Hubschrauberbe-
triebsfläche auf dem Schiff eingerichtet ist, die
den nachfolgend beschriebenen Mindestvoraus-
setzungen genügt.

Zulässig ist die Hubschrauberversetzung auf

4.1 einer Abwinschfläche (winching area)
(vgl. Zeichnung 1)

4.1 einer Start- und (starting/landing area)
Landefläche (vgl. Zeichnung 2)
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Die Abwinschfläche muß bestehen aus

4.1.1 der kreisförmigen Absetzfläche

� mit einem Durchmesser von mindestens
5,00 m, ohne Hindernisse; Hindernisse bis
zu 0,10 m Höhe sind zulässig, wenn durch
konstruktive Maßnahmen sichergestellt ist,
daß eine Gefährdung von abzusetzenden
Personen vermieden werden kann,

� vollflächig ausgemalt mit gelber Farbe und

� mit rutschsicherer Oberfläche

sowie

4.1.2 der umgebenden Hindernisbegrenzungsfläche

� mit einem Durchmesser von mindestens
30,00 m, in der kein Hindernis höher als
5,00 m sein darf; soweit in Einzelfällen
Hindernisse diese Begrenzung überschrei-
ten, sind sie besonders auffällig zu kenn-
zeichnen.

Die Hindernisbegrenzungsfläche kann teil-
weise außenbords sein. Eine Randmarkierung
ist nicht erforderlich.

Die Start- und Landefläche muß bestehen aus

4.2.1 der kreisförmigen Start- und Landefläche

� mit einem Durchmesser von mindestens
16,00 m, ohne Hindernisse und Ver-
tiefungen; Hindernisse und Vertiefungen
bis zu 0,10 m sind zulässig, sofern durch
konstruktive Maßnahmen sichergestellt ist,
daß sie keine Gefährdung des Hub-
schrauberbetriebes darstellen,

� mit einer 0,30 m breiten äußeren Kreis-
linienmarkierung in weißer Farbe,

� mit einem mit weißer Farbe ausgemalten
Zielpunkt im Mittelpunkt der Start- und
Landefläche mit einem Durchmesser von
0,50 m und

� mit einer rutschsicheren Oberfläche,

4.2.2 dem sich anschließenden An- und Abflug-
bereich von mindestens 24,00 m, der durch
die nächstgelegene Bordwand des Schiffes
sowie durch Verbindungslinien zwischen den
Referenzpunkten R 1 und R 2 begrenzt wird
(s. Zeichnung 2) und in dem Hindernisse nicht
höher als 0,25 m sein dürfen,
und

4.2.3 einer äußeren Hindernisbegrenzungsfläche,
die die Start- und Landefläche sowie den An-
und Abflugbereich mit einem Abstand von 4,00
m umgibt und in der Hindernisse nicht höher
als 0,40 m sein dürfen.

5. Sollte nach Inkrafttreten dieser Hinweise fest-
gestellt werden, daß das zu bedienende Schiff
keine oder abweichende Decksmarkierungen
aufweist, so können, wenn zweifelsfrei fest-
steht, daß die geforderten Hindernisfreigren-
zen gegeben sind, der Lotse und der Hub-
schrauberkapitän gemeinsam entscheiden, ob
das Schiff angeflogen wird.
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III. Anfordern des Seelotsen

1. Der Hubschrauberdienst steht Tag und Nacht
zur Verfügung. Von See kommende Schiffe, die
den Seelotsenversetzdienst beim Feuerschiff
GB bzw. bei der Tonne GW-TG in Anspruch
nehmen wollen oder müssen, haben den See-
lotsen 24 Stunden vor Erreichen der Versetz-
position zu bestellen, und zwar

a) für die Elbe bei der
Lotsenstation Brunsbüttel
(Elblotse Brunsbüttel)
Lotsenbrüderschaft Elbe, Bezirk 2
Cuxhavener Str. 15
Lotsenhaus
25541 Brunsbüttel
Telefon: (0 48 52) 8 72 95 und 8 71 32
Fernschreiber: 2 83 43 � Ellots d �
Telegramm: Elblotse Brunsbüttel
Telefax: (0 48 52) 8 71 65

b) für die Weser bei der
Lotsenstation Bremerhaven
(Weserlotse II Bremerhaven)
Lotsenbrüderschaft Weser II/Jade
Am Alten Vorhafen
27568 Bremerhaven
Telefon: (04 71) 4 22 20
Fernschreiber: 23 86 05 � Welts d �
Telefax: (04 71) 41 38 13

c) für die Jade bei der
Lotsenstation Jade
(Jadelotse Wilhelmshaven)
Lotsenbrüderschaft Weser II/Jade
Schleuseninsel/l. Einfahrt
26382 Wilhelmshaven
Telefon: (0 44 21) 4 19 00
Telefax: (0 44 21) 4 12 23

d) für die Ems bei der
Lotsenstation Emden
(Emslotse Emden)
Lotsenbrüderschaft Emden
Am Delft 24
26721 Emden
Telefon: (0 49 21) 2 40 00
Fernschreiber: 2 78 82 � Lotsen d �

2. Die Bestellung (ETA-Meldung) muß mit folgen-
den Angaben abgegeben werden:

a) Schiffsname,

b) Länge über alles, größte Breite und der
aktuelle Tiefgang im Frischwasser in Metern,

c) ETA Feuerschiff GB oder Tonne GW-TG
(Datum in 2 Stellen, Zeit in 4 Stellen),

d) Bestimmungshafen,

e) Angabe, ob eine markierte Abwinsch- oder
Start- und Landefläche vorhanden ist,

f) Angabe, wo sich diese Fläche an Bord befin-
det.

3. Kurzfristige Anmeldungen werden nach Mög-
lichkeit berücksichtigt; es kann in diesen Fällen
aber keine Gewähr dafür übernommen werden,
daß die Versetzung termingerecht durchgeführt
wird.
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4. Etwa sechs Stunden vorher ist eine berichtigte
ETA-Meldung und etwa zwei Stunden vor Er-
reichen der Lotsenversetzposition die genaue
Ankunftszeit bei der jeweiligen Lotsenversetz-
position der zuständigen Lotsenstation mitzutei-
len. Kann der Hubschrauber nicht eingesetzt
werden, weil die erforderlichen Mindestwetterbe-
dingungen am Start- und Versetzort nicht gege-
ben sind, wird das Schiff hiervon durch die
Lotsenstation unterrichtet.

IV. Kommunikation

1. Eine halbe Stunde vor Erreichen der
Lotsenversetzposition hat das Schiff auf UKW-
Kanal 16 ständig hörbereit zu sein, damit der
Hubschrauber mit dem Schiff Funkkontakt auf-
nehmen kann.

2. Das Schiff wird von dem Hubschrauber auf
UKW-Kanal 16 angerufen. Nach Herstellung des
Funkkontaktes wird nach Vereinbarung auf
UKW-Kanal 9 oder 72 umgeschaltet. Ist
Funkkontakt nicht möglich, ist gemäß Abschnitt
V Nr. 4 zu verfahren.

3. Das Schiff sollte nachfolgende Daten an den
Hubschrauber übermitteln:

a) die Position,

b) den rechtweisenden Kurs,

c) die Geschwindigkeit über Grund,

d) die Richtung und Stärke des Windes an Deck
am Ort des Landeplatzes, bezogen auf die
Kiellinie des Schiffes,

e) die Lufttemperatur und die horizontale Sicht-
weite,

f) Stampf- und Rollbewegungen, Übernahme
von Gischt und Seen,

g) Zustand des Decks (z. B. trocken, feucht
usw.) und

h) die Lage der Abwinsch- bzw. Start- und
Landefläche.

4. Auf Anforderung der Hubschrauberbesatzung
sendet das Schiff auf Frequenz 410 KHz zur
Identifizierung sein Rufzeichen zweimal nach-
einander, gefolgt von einem 30 Sekunden
Dauerton, und wieder zweimal das Rufzeichen.
Die Abstrahlung dieser Signale kann so lange
erforderlich sein, bis der Hubschrauber über
dem Schiff steht.

5. Für das Versetzmanöver ist die Windrichtung an
Deck des Schiffes von Bedeutung. Es ist wün-
schenswert, daß der scheinbare Wind von vorn
kommt, und zwar entweder 4 Strich von Back-
bord oder 4 Strich von Steuerbord. In Aus-
nahmefällen kann es erforderlich sein, daß der
relative Wind von 4 Strichen achterlich kommt.
Insoweit soll das Schiff den Anweisungen der
Hubschrauberbesatzung folgen.

6. Die Schiffsleitung sollte Kurs und Geschwindig-
keit so einrichten, daß das Stampfen und Rollen
sowie die Übernahme von Gischt und Seen auf
ein Minimum beschränkt werden bzw. daß die

erforderliche relative Windrichtung und -ge-
schwindigkeit durch Kurs- oder Geschwindig-
keitsänderungen erzielt werden.

V. Vorbereitung und Durchführung des Versetz-
manövers

1. An Bord des Schiffes müssen vor dem
Versetzmanöver mit dem Hubschrauber folgen-
de Vorbereitungen getroffen und überprüft wer-
den:

a) an gut sichtbarer Stelle ist ein rot/weiß
gestreifter Windsack von mindestens 1,20 m
Länge anzubringen,

b) alle an dem Versetzmanöver beteiligten
Personen sind mit klar erkennbarer heller
Kleidung und mit Schutzhelm auszustatten,

c) nicht eingesetztes Personal und unnötige
Ausrüstung ist aus dem Bereich der
Abwinschfläche bzw. der Start- und Lande-
fläche zu entfernen,

d) lose Objekte auf dem Schiffsdeck sind zu ent-
fernen oder gut zu sichern,

e) alles stehende oder laufende Gut (Antennen,
Takelage) in der Nähe der Abwinschfläche
bzw. der Start- und Landefläche ist niederzu-
legen und zu sichern,

f) Ladeflächen sind aufzutoppen oder niederzu-
legen,

g) Feuerlöscheinrichtungen sind zum sofortigen
Einsatz bereitzuhalten,

h) die Löschmannschaft muß samt Brand-
schutzausrüstung einsatzbereit sein,

i) zwei Besatzungsmitglieder müssen zur
Assistenz der zu versetzenden Seelotsen ein-
satzbereit sein.

Auf Öl-, Gas- und Chemikalientankschiffen müs-
sen zusätzlich

j) sämtliche Tankwaschvorgänge eingestellt
werden,

k) alle in der Nähe der Abwinschfläche bzw. der
Start- und Landefläche liegenden Tanks 30
Minuten vor dem Versetzmanöver derart
gelüftet werden, daß ein Abblasen der Druck-
ausgleichsventile während des Versetzma-
növers unterbleibt,

l) erforderlichenfalls alle unter der Abwinsch-
fläche bzw. der Start- und Landefläche gele-
genen Tanks inertisiert sein und

m)alle Tanköffnungen vor dem Anflug des
Hubschraubers verschlossen werden.

2. Während des gesamten Versetzmanövers ein-
schließlich des An- und Abfluges des Hub-
schraubers ist bei Nacht oder unsichtigem Wet-
ter eine ausreichende, blendfreie Beleuchtung
der Abwinschfläche bzw. der Start- und Lande-
fläche, des Windrichtungsanzeigers und aller
über das Schiffsdeck hinausragenden Hinder-
nisse sicherzustellen (z. B. durch Einschaltung
der Decksbeleuchtung).
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3. Ein Winsch- oder Landemanöver darf nur dann
durchgeführt werden, wenn der Hubschrauber-
pilot und die Schiffsführung nach vorheriger
gemeinsamer Absprache festgestellt haben, daß
dies ohne eine Gefährdung der Sicherheit des
Hubschraubers, des Schiffes und der beteiligten
Personen geschehen kann. Das Versetzmanö-
ver ist abzubrechen, wenn entweder der Hub-
schrauberpilot, die Schiffsführung oder der zu
versetzende Seelotse dies für erforderlich hält.

4. Ist Funkkontakt nicht möglich, wird der
Hubschrauber das Schiff umkreisen und durch
mehrmaliges Ein- und Ausschalten der
Landescheinwerfer anzeigen, daß die Funkver-
bindung ausgefallen ist.

Das Schiff hat mit einer ALDIS-Handsignallampe
oder einer ebenso geeigneten Lampe in
Richtung auf den Hubschrauber folgende
Signale zu geben:

� ein festes weißes Licht, wenn das Schiff
bereit ist, das Versetzmanöver auszuführen,

� eine Serie von kurzen weißen Blitzen, wenn
das Schiff das Versetzmanöver für unbe-
stimmte Zeit (längstens 15 Minuten) nicht
durchführen kann,

� eine Serie von Morsebuchstaben N, wenn
das Versetzmanöver auch über 15 Minuten
hinaus nicht möglich ist.

5. Das Windenseil des Hubschraubers darf unter
keinen Umständen auf dem Schiff befestigt wer-
den.

6. Unmittelbar vor jedem Abwinschvorgang, durch
den Personen abgesetzt oder aufgenommen
werden, ist die während des Fluges aufgebaute
statische Elektrizität gefahrlos abzuleiten. Dazu
wird vom Hubschrauber an der Schlinge ein leit-
fähiges Erdungskabel herabgelassen, dessen
Bleigewicht immer als erstes das Schiffsdeck
berühren soll. Diese Verbindung ist selbsttätig
lösbar und sollte auf keinen Fall am Schiff befe-
stigt werden. Insbesondere bei Öl-, Gas- und
Chemikalientankschiffen ist durch geeignete
Wahl des Ableitpunktes sicherzustellen, daß
eine Entzündung zündfähiger Gasgemische
ausgeschlossen wird.
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Nr. 159 Allgemeines Rundschreiben
Straßenbau Nr. 19/1996
Sachgebiet 07.3:
Straßenverkehrstechnik und
Straßenausstattung;
Arbeitsstellen an Straßen

Bonn, den 18. Juli 1996
StB 13/StV 12/38.59.10-02/76 Vm 96

Oberste Straßenbaubehörden
der Länder

An die
für die Straßenverkehrsordnung
und für die Verkehrspolizei
zuständigen obersten Landesbehörden

n a c h r i c h t l i c h :

BMV-Außenstelle Berlin

Bundesrechnungshof

Bundesanstalt für Straßenwesen

DEGES
Deutsche Einheit
Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH

Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an Stra-
ßen (RSA) � Ausgabe 1995

1. Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 6/1995 �
StB 13/StV 12/38.59.10-02/111 BASt 94 � vom 30.
Januar 1995

2. BMV-Schreiben � StB 13/StV 12/38.59.10-02/111
BASt 95 � vom 7. Februar 1996

Im März 1995 habe ich die im Verkehrsblatt-Verlag ver-
öffentlichten Richtlinien für die Sicherung von Arbeits-
stellen an Straßen bekanntgegeben (VkBl. 1995 S. 221).

Im Einvernehmen mit den für die Straßenverkehrsord-
nung und die Verkehrspolizei zuständigen Obersten
Landesbehörden gebe ich hierzu nunmehr folgende
Änderungen bekannt:

1. In Teil A, Nummer 1.3.2, Abs. (1) werden die Worte
�oder 340� gestrichen.

2. In Teil A, Nummer 10.0, Abs. (4) wird Satz 1 wie folgt
gefaßt:

�Alle in den Teilen B bis D angegebenen Maße, aus-
genommen Abmessungen von Verkehrszeichen,
Fahrstreifen- und Fahrbahnbreiten, sind Richtwerte.�

3. In Teil D, Nummer 2.4.2, Abs. (5) wird Satz 1 durch
folgende Sätze ersetzt:

�Die zulässige Höchstgeschwindigkeit kann auf 100
km/h festgesetzt werden, wenn die Breite der linken
Behelfsfahrstreifen mindestens je 3 m und des rech-
ten 3,5 m beträgt und wenn die vorgenannten Ge-
sichtspunkte nicht entgegenstehen. Auf der Seite
zur Arbeitsstelle hin muß außerdern eine Ab-
trennung durch dauerhafte oder transportable
Schutzeinrichtungen vorhanden sein.

Straßenbau
4. In Teil D, Nummer 3, Abs. (2) wird Satz 2 wie folgt

gefaßt:

�Die zulässige Höchstgeschwindigkeit darf, falls
Absperrungen im Bereich der Fahrbahn erfolgen,
nicht mehr als 120 km/h betragen.�

Weiterhin weise ich auf folgende redaktionelle Be-
richtigungen hin, die in der vom Verkehrsblatt-Verlag auf-
gelegten 2. Auflage der RSA z. T. bereits berücksichtigt
worden sind:

Teil A:

Nr. 1.3.3, Abs. (1), muß lauten: � . . . eine Reihe verwal-
tungsrechtlicher und zivilrechtlicher Vorschriften und
Bestimmungen . . .�.

Nr. 2.4, Abs. (8), Satz 2 muß lauten: � . . . ist dann bereits
am Beginn des Straßenabschnittes . . .�.

Nr. 2.5, Abs. (1), letzter Satz muß lauten: � . . . §§ 39
bis 43 ist zu beachten.�

Nr. 3.3, Abs. (3), Satz 2 muß lauten: � . . . wird auf Absatz
10.5 der RiLSA verwiesen.�

Nr. 6, Abs. (4), Satz 3 muß lauten: � . . . (gelbes Blink-
licht) zu ergänzen, und/oder. . .�.

Nr. 7.1: Im letzten Absatz ist die Angabe (7) durch die
Angabe (8) zu ersetzen.

In Tabelle A-3, Fußnote 6 ist der erste Satzteil zu ändern
in �Kennzeichnung wie Arbeitsstellen, wenn 2), 4) oder 7)
nicht erfüllt und nachfolgende Kriterien erfüllt sind:�

Teil B

Tabelle B-1, 1. Spalte: Angabe �Z 484 (Zeichennummer
bis 1987) ist durch die Angabe �Z 531 (-10)�
[Einengungstafel] zu ersetzen.

Regelpläne B II/1 bis B II/4, Randtext, 2. Spiegelstrich
unter �Warnleuchten�: Das Wort �Rundumlicht� ist zu
ändern in �Rundstrahler�.

Regelplan B II/4: Die Schraffur der Leitbaken zum Schutz
der Radwegüberführung muß zur Fahrbahnseite fallen.

Regelpläne B II/7 bis B II/9: Bei Zeichen 241 (�getrennte
Rad/Gehweg�) ist im Plan �unten� die seitenverkehrte/
spiegelbildliche Wiedergabe zu korrigieren (für
Verkehrsrichtung von oben ist Fußweg links).

Regelplan B II/9: Im Plan unten ist hinter �50-70� folgen-
de Angabe zu ergänzen:�2)�.

Teil C

Regelpläne C: Das Wort �Verziehungsmaß� ist durch das
Wort �Verschwenkungsmaß� zu ersetzen.

Regelplan C I/2: Für den �von oben� kommenden
Verkehr ist 100 m vor der Arbeitsstelle das Zeichen 274
(50 km/h) zu ergänzen.

Regelplan C I/6: Im Plankopf muß es heißen � . . .
Außerin den Innerortsbereich�. Das Ortsausgangsschild
steht auf dem Kopf und ist durch ein Ortseingangsschild
zu ergänzen. Die Beschilderung (0-10 bzw. 20 m) � von
unten gesehen � unten links ist hinsichtlich der
Zuordnung eindeutiger darzustellen.

Regelplan C I/9: Die Ankündigungstafel für die Fahrbahn-
verschwenkung (Verkehrslenkungstafel) für den �von

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil



oben� kommenden Verkehr ist zu korrigieren (richtig:
�Umfahrung links/rechts� statt umgekehrt).

Regelplan C II/3: Im Bildteil ist die Angabe �3)� wie in
Regelplan C II/2 quadratisch zu umranden und zwischen
den Beginn der beweglichen Arbeitsstelle �0 (unten)� und
� 200� zu versetzen. Der Randtext bei 3) ist wie folgt zu
fassen: �Vorwarneinrichtung nur, wenn die Absperrtafel
nicht aus einer Entfernung von mindestens 200 m zu
erkennen ist�.

Teil D

Nr. 2.1, Abs. (2), Satz 1 muß lauten: �Sind vor einer
Arbeitsstelle häufiger Staus zu erwarten, so ist 4 km und
ggf. 6 km vor der Arbeitsstelle mit Zeichen 123 und
Zeichen 124 darauf hinzuweisen ( ... ).�

In Nr. 2.3.2 muß es in der Überschrift richtig heißen
�Behelfsfahrstreifen und -trennstreifen� und in der
Unterschrift zu Bild D-2 Behelfsfahr- und -trennstreifen .
. .�.

In Tabelle D-2a, Zeile 1, 5. Spalte muß es heißen:
�(6,75)� statt �(6,50)�.

In Nr. 2.4.1, Abs. (3), Buchstabe a) muß es heißen �Pläne
D I/1 bis D I/7�.

In Nr. 2.4.1, Abs. (3), Buchstabe b) muß es heißen �Pläne
D I/8 bis D I/10�.

In Nr. 3 Abs. (1) muß es heißen �Regelpläne D III/1 bis D
III/7�.

In Nr. 3 Abs. (9) muß es im letzten Satz, zweiter Halbsatz
richtig heißen �zwischen 300 und 600 m aufzustellen�.

In Nr. 3, Abs. 13, Satz 2 muß der erste Halbsatz lauten
�Ist mehr als ein Fahrstreifen zu sperren�.

Im Tabellenkopf zu Tabelle D-4 muß es in der Spalte hei-
ßen �600-1000� statt �600-800�.

Regelplan D I/8: Die Angabe der Maße für die Block-
markierung bei der Einfahrt (im Plan oben) muß �1,5�
sein. Die Schraffur der Baken auf der Leitschwelle muß
zur Fahrbahnseite hin fallen.
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Regelplan D I/9: Das Zeichen 274 unten am Mittelstreifen
muß die Angabe �60 km/h� enthalten. Die Angabe �)3)4�
wird durch die Angabe �)6� ersetzt. Die Angabe der Maße
für die Blockmarkierung bei der Ausfahrt (im Plan unten)
wird in �3,0� geändert.

Regelplan D I/10: Im Randtext zu 3) muß es heißen
�Blockung 1,5/1,5 m� statt �3,/3,�. Die Eintragung der
Anmerkungsziffer �3)� bei der Ausfahrt (im Plan unten)
entfällt.

Regelplan D II/3b: In der Bakenkette der Überleitung
rechts muß die vorletzte Leitbake herausgenommen wer-
den (überflüssig und auf dem Kopf stehend).

Regelplan D II/4b: Im Blattkopf muß es heißen
�Verkehrsführung �3s+0�.

Regelplan D II/9: Im Randtext zu 3) muß es heißen
�Blokkung 1,5/1,5 m� statt �1,5/1,0 m�.

Regelplan D III/6: Im Blattkopf muß es heißen bei
Sperrung des mittleren und linken Fahrstreifens . . .�.

Ergänzend zu den Ihnen bereits im Entwurf übersandten
Änderungen gebe ich Ihnen noch folgende Erläuterun-
gen:

Erläuterung zu Teil A, Nr. 2.6, Absatz (2):

Die Verzögerungsspuren sollen in Abweichung von
den RMS generell durch unterbrochene Breitstriche mit
3 m Länge, die Beschleunigungsspuren durch unterbro-
chene Breitstriche mit 1,5 Länge abgegrenzt werden.

Erläuterung zu Regelplan D III/4:

In den Stellungnahmen wurde darauf hingewiesen, daß
auf die Vorwarntafel bei 600-1000 m verzichtet werden
sollte, da diese Beschilderung möglicherweise verwirren
und zu Verkehrsgefährdungen führen kann.

Dieser Empfehlung schließe ich mich an.

Bundesministerium für Verkehr
Im Auftrag

J u n g b l u t
(VkBl. 1996 S. 445)
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Nr. 160 Allgemeines Rundschreiben
Straßenbau Nr. 22/1996
Sachgebiet 02.2: Planung und

Entwurf;
Entwurfs -
richtlinien,

Bonn, den 1. August 1996
StB 27/82.93.01/46 Va 96

Oberste Straßenbaubehörden der Länder

n a c h r i c h t l i c h :

Bundesrechnungshof

Bundesanstalt für Straßenwesen

DEGES GmbH

Zivile Infrastruktur von militärischem Inter-
esse; Richtlinien für die Anlage und den
Bau von Straßen für militärische Schwerst-
fahrzeuge (RABS)

Meine Schreiben vom
11.12.1980, StB 27/82.93.01/27006 F 80, ARS Nr. 23/80
01.07.1992, StB 27/82.93.01/28 BM 92, ARS Nr. 25/92
08.02.1996, StB 27/82.93.01/72 Va 96

Anlage: 1

Die Richtlinien für die Anlage und den Bau von Straßen
für militärische Schwerstfahrzeuge (RABS), Fassung
1980, habe ich überarbeitet. Soweit wie möglich, wurden
dabei Ihre Bedenken und Anregungen berücksichtigt.

Im Einvernehmen mit dem Bundesministerium der
Verteidigung führe ich hiermit die �Richtlinien für die An-
lage und den Bau von Straßen für militärische Schwerst-
fahrzeuge (RABS)� für den Geschäftsbereich der Bun-
desfernstraßen ein mit der Maßgabe, sie bei allen Neu-,
Um- und Ausbauten sowie der Erneuerung von Bundes-
fernstraßen, sofern diese zum Militärstraßengrundnetz
gehören und bei allen Maßnahmen der zivilen Infra-
struktur von militärischem Interesse der übrigen Straßen,
für deren Ausbau das Bundesministerium der Verteidi-
gung militärische Zusatzforderungen stellt, zu beachten.

Dieses Rundschreiben wird � einschließlich Anlage � im
Verkehrsblatt (VkBl) veröffentlicht. Es kann vom VkBI-
Verlag (Doku-Nr. B 5028) als Sonderdruck bezogen wer-
den.

Mehrfertigungen dieses Rundschreibens für die
Sammlung �Zivile Verteidigung/Zivile Infrastruktur von
militärischem Interesse, Handbuch für den Straßenbau�
werden mit besonderem Schreiben nachgereicht.

Die Erlasse des Bundesministeriums der Verteidigung,
die Planung und Ausführung von Verkehrsflächen in der
Baulast der Bundeswehr betreffen, bleiben hiervon unbe-
rührt. Das Bundesministerium der Verteidigung wird die
Richtlinien in seinem Geschäftsbereich für die Maß-
nahmen der zivilen Infrastruktur von militärischem
Interesse einführen und seine nachgeordneten Stellen
anweisen, die RABS etwaigen militärischen Forderungen
zugrunde zu legen.

Die RABS, Fassung 1980, vom 11. Dezember 1980, ARS
Nr. 2 /80 sowie das ARS Nr. 25/1992 werden hiermit auf-
goben.

Bundesministerium für Verkehr
Im Auftrag

J u n g b l u t

Richtlinien
für die Anlage und den Bau von Straßen

für militärische Schwerstfahrzeuge
R A B S

� Fassung Juli 1996 �

Inhalt
Vorwort
Teil A: Anlage von Straßen für militärische

Schwerstfahrzeuge

Bemessung und Gestaltung des Straßen-
querschnitts

1. Bemessungsfälle
2. Breitenbemessung
3. Breite des Bemessungsfahrzeugs

(Fahrzeugbreitenklassen)
4. Sicherheitszuschläge
5. Geschwindigkeiten
6. Fahrstreifenbreiten
7. Randstreifen
8. Fahrbahnbreite (= befestigte Breite)
9. Gestaltung des Straßenquerschnitts
10. Bauwerksbereich

Linien- und Gradientenführung

11. Kurvenradien
12. Fahrbahnverbreiterung in Kurven
13. Querneigung
14. Längsneigung
15. Maximale Schrägneigung

Kreuzungen und Einmündungen

16. Gestaltung der Kreuzungen und Einmün-
dungen

17. Abbiegestreifen
18. Beseitigung schienengleicher Eisenbahn-

übergänge

Teil B: Fahrbahnbefestigungen von Straßen für mili-
tärische Schwerstfahrzeuge

Neubau von Straßen

1. Bemessungsgrundsätze
2. Untergrund, Unterbau und Entwässerung
3. Oberbau
4. Randstreifen

Anpassung bestehender Straßen

5. Erneuerung bestehender Straßen

Teil C: Hinweise für die Brückenbemessung und die
Brückeneinstufung für Verkehr mit militäri-
schen Schwerstfahrzeugen

1. Grundlagen
2. Militärische Lastenklassen
3. Lastannahmen nach STANAG 2021
4. Hilfsmittel / Anwendertabellen
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Teil D: Mindestfahrbahnbreiten in Verbindung mit
geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen
in Ortsdurchfahrten

1. Grundlagen
2. Breitenbemessung
3. Gestaltung des Straßenquerschnitts

Vorwort

Die vorliegenden Richtlinien enthalten Grundsätze für die
Anlage, den Bau und die Erneuerung von Straßen für
militärische Fahrzeuge, einschließlich derjenigen, deren
Abmessungen oder Achslasten und Gesamtgewichte die
nach den §§ 32 und 34 Straßenverkehrs-Zulassungs-
Ordnung (StVZO) zulässigen Grenzen überschreiten
(militärische Schwerstfahrzeuge). Sie sind im Bereich
der Bundesfernstraßen � sofern diese zum Militär-
straßengrundnetz (MSGN)1 gehören � sowie bei allen
Maßnahmen der zivilen Infrastruktur von militärischem
Interesse (ZIMI) der übrigen Straßen, für deren Ausbau
das Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) militäri-
sche Zusatzforderungen stellt, zu beachten.

Bei der Planung entsprechender Maßnahmen in diesen
Straßennetzen (MSGN und ZIMI) sind die jeweils zustän-
digen militärischen Dienststellen rechtzeitig und umfas-
send zu beteiligen.

Gegenüber den RABS� 80 sind in der vorliegenden
Fassung die Fahrbahnbreiten etwas reduziert worden,
gleichzeitig wurden im Geltungsbereich der RABS ent-
sprechende Änderungen vorgenommen. Sie sind zusätz-
lich zu den geltenden Technischen Regelwerken für den
Straßenbau zu beachten und gliedern sich in die Teile A
- D, für die vorab folgendes zu bemerken ist:

Teil A: Anlage von Straßen für militärische
Schwerstfahrzeuge

Die �Richtlinien für die Anlage von Straßen (RAS)�und
die �Empfehlungen für die Anlage von Hauptver-
kehrsstraßen (EAHV)� sind zu beachten, soweit in die-
sem Teil nichts anderes bestimmt ist. Es sollte angestrebt
werden, die Anforderungen dieses Teils im Rahmen
RAS- und EAHV-konformer Lösungen zu erfüllen.

Teil B: Fahrbahnbefestigungen von Straßen für mili-
tärische Schwerstfahrzeuge

Die Wahl der Bauweisen und Schichtdicken richtet sich
in erster Linie nach den �Richtlinien für die Standardisie-
rung des Oberbaues von Verkehrsflächen (RStO)�. Für
den Bau der empfohlenen Bauweisen gelten alle ein-
schlägigen Technischen Vertragsbedingungen und Richt-
linien, soweit in diesem Teil nichts anderes bestimmt ist.
Hinsichtlich der Verkehrsbeanspruchung wird davon aus-
gegangen, daß beim Verkehr mit militärischen Schwerst-
fahrzeugen die Häufigkeit der Fahrten wesentlich gerin-
ger ist als beim allgemeinen schweren Verkehr, so daß in
der Regel der zivile Lastverkehr für die Bemessung aus-
schlaggebend ist.

Teil C: Hinweise für die Brückenbemessung und
Brückeneinstufung für Verkehr mit militäri-
schen Schwerstfahrzeugen

Das STANAG2 2021 �Berechnung der Brücken, Fähren
und Fahrzeugklassen� bildet die Grundlage für

a) die Bemessung neuzubauender Brücken, bei denen
eine bestimmte militärische Lastenklasse einzuhalten
ist,
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b) die Einstufung bestehender Brücken, oder solcher
neuzubauender Brücken, bei denen keine bestimmte
militärische Lastenklasse gefordert wird.

DIN 1072, �Straßen- und Wegbrücken, Lastannahmen�
und sonstige einschlägige Vorschriften sind zu beachten,
soweit in diesem Teil nichts anderes bestimmt ist.

DIN 1072 gilt unverändert, soweit neben der Tragfähig-
keit für Verkehr mit militärischen Schwerstfahrzeugen
eine bestimmte Brückenklasse nach dieser DIN-Vor-
schrift nachgewiesen werden muß.

Teil D: Mindestfahrbahnbreiten in Verbindung mit
geschwindigkeitsdämpfenden Maßnahmen
in Ortsdurchfahrten

Im Rahmen der Geschwindigkeitsreduzierung in Orts-
durchfahrten werden u. a. Maßnahmen zur Verkehrs-
beruhigung durch Fahrbahnverengung (Verringerung
des Querschnitts) vorgesehen. Hierbei sind jedoch die
Mindestbreiten und die sonstigen Belange des militäri-
schen Schwerverkehrs zu berücksichtigen.

A: Anlage von Straßen für militärische
Schwerstfahrzeuge

Bemessung und Gestaltung des Straßenquerschnitts

1. Bemessungsfälle

Für die Querschnittsbemessung von Straßen, die mit
überbreiten militärischen Schwerstfahrzeugen befahren
werden, kommen folgende Fälle in Betracht:

I. Unbeschränkte Begegnungsmöglichkeit
(Bemessungsfall I)

Begegnende Fahrzeuge können zügig aneinander
vorbeifahren.

Zu unterscheiden sind:

la) Unbeschränktes Begegnen militärischer
Schwerstfahrzeuge untereinander.

Für diesen Fall sind Straßen zu bemessen, auf
denen häufig Begegnungen militärischer
Schwerstfahrzeuge untereinander stattfinden.

lb) Unbeschränktes Begegnen militärischer
Schwerstfahrzeuge mit Fahrzeugen des allge-
meinen Verkehrs.

Für diesen Fall sind Straßen zu bemessen,
wenn Verkehr militärischer Schwerstfahrzeuge
vorliegt, der allgemeine Verkehr unbehindert
möglich sein muß und Begegnungen militäri-
scher Schwerstfahrzeuge untereinander in der
Regel nicht oder selten stattfinden.

Dieser Bemessungsfall ist auch dann anzuwen-
den, wenn das Überholen militärischer
Schwerstfahrzeuge durch Fahrzeuge des allge-
meinen Verkehrs unbehindert möglich sein muß.

II. Beschränkte Begegnungsmöglichkeit
(Bemessungsfall II)

Dies bedeutet, daß Fahrzeuge nur bei vorsichtigem
Verhalten langsam aneinander vorbeifahren (Schritt-
geschwindigkeit) bzw. in Ausweichstellen den Gegen-

1 Das Militärstraßengrundnetz (MSGN) ist ein flächendeckendes Netz
von Straßen, die in Krisen und im Krieg vorrangig zur Durchführung des
überörtlichen militärischen Straßenverkehrs genutzt werden. Vgl. hierzu
Schreiben � StB 27/82.30.60-30/113/91 VS-NfD � vom 25.06.1991

2 Standardization Agreement (Vorschrift der NATO)
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verkehr passieren lassen können. Das Überholen ist
auf solchen Strecken in der Regel nicht möglich.

Zu unterscheiden sind:

lla) Beschränktes Begegnen militärischer Schwerst-
fahrzeuge untereinander.

Dieser Fall ist bei Straßen zu berücksichtigen,
auf denen nur Begegnungen militärischer
Schwerstfahrzeuge untereinander gelegentlich
auftreten können.

Ilb) Beschränktes Begegnen militärischer
Schwerstfahrzeuge mit Fahrzeugen des allge-
meinen Verkehrs.

Dieser Fall kommt nur in Betracht, wenn der all-
gemeine Verkehr gering ist oder nur gelegentlich
Verkehr mit militärischen Schwerstfahrzeugen
stattfindet.

lIc) Beschränktes Begegnen militärischer Schwerst-
fahrzeuge untereinander oder mit Fahrzeugen
des allgemeinen Verkehrs in Einzelfällen.

Soweit nur in Einzelfällen ein Begegnen zwischen
militärischen Schwerstfahrzeugen untereinander
oder mit Fahrzeugen des allgemeinen Verkehrs
(z.B. land- oder forstwirtschaftliche Fahrzeuge) zu
erwarten ist, kann die Anlage von Ausweichstellen
ausreichend sein. Für schwere Kettenfahrzeuge
sind grundsätzlich Ausweichstellen vorzusehen, da
auch ein gelegentliches Überfahren der Ränder der
Fahrbahnbefestigung zu Schäden führt.

Die Ausweichstellen sind auf Sichtweite, minde-
stens jedoch alle 300 m vorzusehen. Dabei soll
auf eine Länge von ca. 25 m die befestigte Breite
auf die für ein Begegnen mit den maßgeblichen
militärischen Fahrzeugen erforderliche Breite
aufgeweitet werden.

III. Verkehr militärischer Schwerstfahrzeuge ohne
Begegnungsmöglichkeit
(Bemessungsfall III)

Für diesen Fall können Straßen nur bemessen
werden, wenn während der Benutzung durch
militärische Schwerstfahrzeuge Gegenverkehr
ferngehalten wird.

Bei der Querschnittswahl empfiehlt es sich, zu-
nächst den in Betracht gezogenen Querschnitt dar-
aufhin zu prüfen, ob er außer dem maßgeblichen
Bemessungsfall auch noch andere Bemessungs-
fälle, ggf. unter Zugrundelegung von Fahrzeugen
verschiedener Breitenklassen, abzudecken vermag.

2. Breitenbemessung

Die Straßen des MSGN sollen grundsätzlich eine Fahr-
bahnbreite von über 7,30 m 3 aufweisen, mindestens
aber auf freier Strecke die beschränkte Begegnungs-
möglichkeit für militärische Schwerstfahrzeuge (Breiten-
klasse 3,75 m) mit Fahrzeugen des allgemeinen Ver-
kehrs (Breitenklasse 2,50 m) zulassen.

Die Breitenbemessung der Straßen für militärischen
Schwerstverkehr erfolgt in Analogie zu den RAS, Teil:
Querschnitte (RAS-Q). Die Fahrstreifenbreiten ergeben
sich aus den Breitenklassen der Fahrzeuge und dem
maßgeblichen Bemessungsfall unter Berücksichtigung
der erforderlichen Sicherheitszuschläge. Bei einbahni-
gen zweistreifigen Straßen läßt sich die erforderliche
Breite der gesamten Befestigung (Fahrbahnbreite) aus
der Summe der Fahrstreifenbreiten zuzüglich der Breite
der befestigten Randstreifen ermitteln (vgl. hierzu die
unten stehende Abbildung 1).

3 Zentrale Dienstvorschrift (ZDv) des BMVg, ZDv42/10 �Vorbe-
reitung und Durchführung von Märschen� und STANAG 2174

Abbildung 1

Straßenquerschnitt
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3. Breite des Bemessungsfahrzeugs (Fahrzeug-
breitenklassen)

(1) Die Fahrzeuge werden nach ihrer Breite in Metern in
folgende Breitenklassen (K) eingeteilt:

a) Fahrzeuge des allgemeinen Verkehrs

� Breitenklasse 2,00

� Breitenklasse 2,50

b) überbreite Fahrzeuge des militärischen Schwer-
verkehrs

� Breitenklasse 2,75

� Breitenklasse 3,00

� Breitenklasse 3,25

� Breitenklasse 3,50

� Breitenklasse 3,75

(2) Grundsätzlich zählt ein Fahrzeug, dessen tatsächliche
Breite zwischen zwei Breitenklassen liegt, zur höheren
Breitenklasse. Wird jedoch eine Breitenklasse nur
geringfügig überschritten, kann das Fahrzeug der niedri-
geren Breitenklasse zugeordnet werden.4

(3) In der Regel ist bei der Querschnittsbemessung der all-
gemeine Verkehr mit der Breitenklasse 2,50 zu
berücksichtigen. Die Breitenklasse 2,00 darf der Quer-
schnittsbemessung nur bei (untergeordneten) Straßen
mit geringem Schwerverkehr zugrunde gelegt werden.

4. Sicherheitszuschläge

Die Sicherheitszuschläge (Z) beinhalten den fahrzeug-
und geschwindigkeitsabhängigen seitlichen Bewegungs-
spielraum zum Ausgleich von Lenk- und Fahrun-
genauigkeiten sowie Gegenverkehrszuschläge von 25
cm je Fahrstreifen.

5. Geschwindigkeiten

(1) Es werden zugeordnet (s. Tabellen 1 und 2):

a) Fahrzeugen des allgemeinen Verkehrs

� bei unbeschränkter Begegnungsmöglichkeit:
die zulässige Höchstgeschwindigkeit

� bei beschränkter Begegnungsmöglichkeit:
Schrittgeschwindigkeit

b) militärischen Schwerstfahrzeugen

� bei unbeschränkter Begegnungsmöglichkeit
und bei Verkehr ohne Begegnungsmöglich-
keit: Marschgeschwindigkeit5

� bei beschränkter Begegnungsmöglichkeit:
Schrittgeschwindigkeit

(2) Sollen Fahrzeuge des allgemeinen Verkehrs militäri-
sche Schwerstfahrzeuge überholen können, ist erst-
genannten bei Anwendung der Tabellen 1 und 2 je-
weils die höchste Geschwindigkeitsstufe zuzuordnen.

6. Fahrstreifenbreiten

Die Fahrstreifenbreite (S) setzt sich zusammen aus der
Breite des Bemessungsfahrzeuges (Breitenklasse) und
dem Sicherheitszuschlag. Eine Zusammenstellung die-
ser Maße für alle möglichen Bemessungsfälle enthält die
Tabelle 1.

4 Die gem. StVZO größte zulässige Breite von 2,55 m zählt zur Klasse 2,50
5 Marschgeschwindigkeit gemäß Zentraler Dienstvorschrift

(Zdv) 42/10 des BMVg
� bei Tag 40 km/h
� bei Nacht 30 km/h

Heft 16 � 1996 V k B l .   A m t l i c h e r   T e i l450

7. Randstreifen

Randstreifen (R) gehören zur Fahrbahn. Sie dienen der
Aufnahme von Fahrbahnmarkierungen sowie dem Aus-
gleich von Fertigungsungenauigkeiten und der Fernhal-
tung von Verschmutzungen von den Fahrstreifen sowie
als Schutz des Fahrbahnrandes vor Beschädigung durch
Befahren. Randstreifen sind grundsätzlich nicht geeig-
net, Verkehrsbeanspruchungen aus dem allgemeinen
und militärischen Verkehr aufzunehmen.

8. Fahrbahnbreite (= befestigte Breite)

(1) Die Fahrbahnbreite als erforderliche Breite der ge-
samten Befestigung ergibt sich aus der Summe der
Breiten der Fahrstreifen und der Randstreifen. Bei
Straßen ohne Begegnungsmöglichkeit wird wegen
des nicht erforderlichen Gegenverkehrszuschlags die
Fahrstreifenbreite gegenüber den Begegnungsfällen
um 25 cm verringert.

(2) Eine Zusammenstellung der Fahrbahnbreiten in Ab-
hängigkeit vom Bemessungsfall sowie den Breiten-
klassen und den Geschwindigkeiten der beteiligten
Fahrzeuge enthält die Tabelle 2.

(3) Bei Ausweichstellen gemäß Abschnitt II c (S. 449) ist
kein Sicherheitsstreifen/Sicherheitszuschlag zur an-
grenzenden Fahrbahn erforderlich.

9. Gestaltung des Straßenquerschnitts

(1) Die nach Abschnitt 6 erforderliche befestigte Fahr-
bahnbreite ist in der Regel so zu gliedern, daß sich
eine Fahrbahn mit Fahrstreifen üblicher Breite für den
allgemeinen Verkehr ergibt.

(2) Anstelle von Querschnitten mit den nach Abschnitt 8
bzw. Tabelle 2 sich ergebenden Maßen sind nach
Möglichkeit, erforderlichenfalls unter Auf- oder Ab-
rundung, geeignete Regelquerschnitte nach RAS-Q
oder EAHV zu verwenden.

10. Bauwerksbereich

Auf Brücken soll die Fahrbahnbreite der Strecke unge-
schmälert zwischen den Kappenborden durchgeführt
werden.

Linien- und Gradientenführung

11. Kurvenradien

Kurvenradien sind mindestens so groß zu wählen, daß
das Fahrzeug mit dem größten Wendekreis, das auf die
Benutzung der Straße angewiesen ist, die Kurven mög-
lichst mühelos befahren kann.

12. Fahrbahnverbreiterung in Kurven

In Kurven mit kleinen Radien ist, insbesondere wenn
Fahrzeuge verkehren sollen, deren Länge die in § 32
StVZO festgelegten Grenzmaße überschreiten, die
Fahrbahn ausreichend zu verbreitern. Bei Straßen für
beschränkte Begegnungsmöglichkeit militärischer
Schwerstfahrzeuge mit Fahrzeugen des allgemeinen
Verkehrs (Bemessungsfall Ila) ist in Kurven mit Radien
unter 50 m die Fahrbahn mindestens auf das sich nach
dem Bemessungsfall la ergebende Maß zu verbreitern.

13. Querneigung

Die Querneigung darf nicht mehr als 8% betragen; nach
Möglichkeit soll das Maß von 4% nicht überschritten wer-
den.

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil
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14. Längsneigung

(1) Längsneigungen über 8 % sind grundsätzlich zu ver-
meiden. Bei Straßen in ungünstigem Gelände und
auf befestigten Rampen darf die Längsneigung grö-
ßer sein, soll aber 10 % nicht übersteigen.

(2) Vor der Einmündung in übergeordnete Straßen soll
das Gefälle zur übergeordneten Straße auf minde-
stens 50 m Länge nicht mehr als 4 % betragen.

15. Maximale Schrägneigung

Um ein Abrutschen von Fahrzeugen bei Winterglätte zu
vermeiden, soll die aus Quer- und Längsneigung resul-
tierende Schrägneigung 10 % nicht überschreiten.

Kreuzungen und Einmündungen

16. Gestaltung der Kreuzungen und Einmündungen

(1) Kreuzungen mit öffentlichen Straßen sind planfrei
auszubilden, wenn dies im Interesse der Sicherheit
und des störungsfreien Ablaufs des allgemeinen
Verkehrs erforderlich ist.

(2) In plangleichen Knoten, in denen militärische
Schwerstfahrzeuge abbiegen müssen, sind Linksab-
biegestreifen in Fahrbahnmitte sowie Rechtsein- bzw.
Rechtsabbiegestreifen an den Fahrbahnrändern an-
zuordnen, wenn dies im Interesse des störungsfreien
Ablaufs des allgemeinen Verkehrs erforderlich ist.

(3) Bei Straßen, die für beschränktes Begegnen von mili-
tärischen Schwerstfahrzeugen mit Fahrzeugen des
allgemeinen Verkehrs (Bemessungsfall lIa) oder für
Verkehr mit militärischen Schwerstfahrzeugen ohne
Begegnungsmöglichkeit (Bemessungsfall III) bemes-
sen sind, ist die Fahrbahn vor der Einmündung in
übergeordnete Straßen auf mindestens 50 m nutzba-
re Länge auf das für unbeschränktes Begegnen
(Bemessungsfall la) notwendige Maß zu verbreitern.

(4) Bei Knoten, die oft von Gleiskettenfahrzeugen befah-
ren werden, sollen Fahrbahnteiler und Verkehrsinseln
� mit Ausnahme des Abschnittes D (Abbildung 2) �
nicht mit Hochborden versehen, sondern fahrbahne-
ben hergestellt und optisch abgegrenzt werden.

17. Abbiegestreifen

(1) Für die Breitenbemessung der Linksabbiegestreifen
für militärische Schwerstfahrzeuge in Fahrbahnmitte
dürfen die Werte der Tabelle 1 für Schrittgeschwin-
digkeit verwendet werden, jedoch soll das Maß von
3,75 m nicht unterschritten werden.

(2) Für die Breiten der Rechtsabbiegestreifen gelten die
Werte der Tabelle 1 für Marschgeschwindigkeit.

(3) Die nutzbare Länge der Abbiegestreifen sollte minde-
stens 50 m betragen.

18. Beseitigung schienengleicher Eisenbahnüber-
gänge

Beim Ausbau vorhandener Straßen für Verkehr mit mili-
tärischen Schwerstfahrzeugen sind schienengleiche
Eisenbahnübergänge grundsätzlich zu beseitigen. Dies
gilt insbesondere dann, wenn Verkehr mit Gleisketten-
fahrzeugen vorliegt oder zu erwarten ist.

B: Fahrbahnbefestigungen von Straßen für
militärische Schwerstfahrzeuge

Neubau von Straßen
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1. Bemessungsgrundsätze

(1) Straßen, die für Verkehr mit militärischen Schwerst-
fahrzeugen bestimmt sind, müssen von Grund auf so
bemessen und befestigt sein, daß ihre Bausubstanz
weder vorzeitig beschädigt noch die Befahrbarkeit mit
schnellen Radfahrzeugen beeinträchtigt wird.

(2) Da auf solchen Straßen gewöhnlich nicht nur Rad-,
sondern auch Gleiskettenfahrzeuge verkehren, muß
die Fahrbahndecke so beschaffen sein, daß sie der
Beanspruchung durch Gleisketten standhält. Dabei
ist davon auszugehen, daß Gleisketten militärischer
Schwerstfahrzeuge bei der Benutzung von Straßen
mit Gummipolstern versehen sind.

(3) Als Widerlager für die Fahrbahnbefestigung und zur
Vermeidung von Fahrbahnrandbeschädigungen sind
zusätzlich zu den Fahrstreifenbreiten widerstandsfä-
hige und zur Lastverteilung genügend breite Rand-
streifen anzuordnen.

2. Untergrund, Unterbau und Entwässerung

Die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau (ZTVE-StB) und
die Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen und
Richtlinien für den Bau von Entwässerungseinrichtungen im
Straßenbau (ZTVEw-StB) sind zu beachten.

3. Oberbau

Es gelten die Richtlinien für Standardisierung des Ober-
baues von Verkehrsflächen (RStO 86/89), die zusätzlichen
Technischen Vertragsbedingungen und Richtlinien für
Tragschichten ZTVT-StB, die ZTV Asphalt-StB und die ZTV
Beton-StB. Bei Erneuerung von Verkehrsflächen sind die
Richtlinien für die Standardisierung des Oberbaues bei der
Erneuerung von Verkehrsflächen (RStO-E) zu beachten.

(1) Zur Wahl stehen Oberbauarten mit Fahrbahndecken
aus Asphalt oder Beton. Beide Bauweisen haben
sich, auch in Kurven und Abbiegestellen unter der Be-
anspruchung durch gummigepolsterte Gleisketten-
fahrzeuge bewährt.

(2) Grundsätzlich sind der Bemessung und der Wahl der
Bauweisen für Neu-, Um- und Ausbaumaßnahmen die
RStO, bei Erneuerungsmaßnahmen die RStO-E zugrun-
de zu legen. Bei einem Oberbau mit Fahrbahndecken
aus Asphalt muß die Dicke der Asphaltschichten über
ungebundenen Tragschichten mindestens 14 cm betra-
gen. Die Bauklasse und Dicke des Oberbaues richten
sich nach der militärischen Verkehrsbeziehung, für die
die Straße bestimmt ist, dem Gesamtverkehrsauf-
kommen unter Einschluß des Verkehrs aus den militäri-
schen Einheiten oder Verbänden und nach der Art der
militärischen Schwerstfahrzeuge (Gewicht, Achslast). Da
die RStO/RStO-E nur von Fahrzeugen gemäß StVZO
ausgehen, erfolgt das weitere Vorgehen zur Festlegung
der Mindestdicke des Oberbaues nach Absatz (3) oder
(4).

(3) Entsprechend Tabelle 3 sind die Straßen in Abhängig-
keit von der militärischen Verkehrsbeziehung zuzu-
ordnen. Der Oberbau ist mindestens nach Bauklasse
III der RStO zu bemessen, sofern keine militärischen
Kettenfahrzeuge größer MLC 40 bzw. zul. Achslasten
bei militärischen Radfahrzeugen größer 11,5 t zu
erwarten sind und eine der in Tabelle 3 aufgeführten
militärischen Verkehrsbeziehungen vorliegt.
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Tabelle 3: Militärische Verkehrsbeziehungen
mit einer Mindestoberbaudicke
nach der Bauklasse III gem. RStO

1. Militärstraßengrundnetz

2. Straßen in Standortbereichen

2.1 Zufahrtsstraßen zum Militärstraßengrundnetz

2.2 Zufahrtsstraßen zu Eisenbahnverladeanlagen

3. Straßen in Einzugsbereichen von Truppenübungsplätzen

3.1 Verbindungsstraßen zum Militärstraßengrund-
netz

3.2 Zufahrtsstraßen zu Eisenbahnverladeanlagen

3.3 Zufahrtsstraßen zu Außenfeuerstellungen

4. Zufahrtsstraßen zu Depots und Instandsetzungs-
werkstätten für schweres Gerät

(4) Bei militärischen Kettenfahrzeugen über MLC 40
sowie Radfahrzeugen mit zulässigen Achslasten über
11,5 t ist für die in Tabelle 3 genannten Strecken eine
Einzelfall-Bemessung geeigneter.

In der Regel ist dabei für den Straßenoberbau die
Bauklasse II vorzusehen (Anteil Militärfahrzeuge).
Sofern durch den zivilen Verkehr bereits die Bau-
klasse II erreicht wird, ist die Bauklasse I zu wählen.

(5) Die vorstehenden Bemessungsgrundsätze gelten auch
für Straßen mit militärischen Verkehrsbeziehungen, die
denen in Tabelle 3 aufgeführten nahekommen.

4. Randstreifen

(1) An einbahnigen zweistreifigen Straßen sind die bei-
derseits 0,25 m breiten Randstreifen wie die
Fahrstreifen zu bemessen und in der gleichen
Bauweise auszuführen.

(2) Haben Straßen regelmäßigen Verkehr mit überbrei-
ten Gleiskettenfahrzeugen aufzunehmen, z.B. Zu-
fahrtsstraßen zu Standortübungsplätzen und zu
Truppenübungsplätzen, und muß der Gegenverkehr
mit Fahrzeugen des allgemeinen Verkehrs unbehin-
dert möglich sein, sind die Randstreifen auf 0,75 m zu
verbreitern, damit Fahrzeuge, die über die Fahrbahn-
randmarkierung abgedrängt werden, keine Schäden
am Außenrand verursachen.

Anpassung bestehender Straßen

5. Erneuerung bestehender Straßen

(1) Entspricht eine Straße, die für militärische Schwerst-
fahrzeuge vorgesehen ist, nicht oder durch Zunahme
des militärischen Verkehrs nicht mehr den Erforder-
nissen, so ist von Fall zu Fall zu prüfen, durch welche
Erneuerungsmaßnahme die erforderliche Befesti-
gung der Straße baulich zu erreichen ist. Die RStO-E
sind hierbei zu beachten.

Bei Verbreiterungen gelten für die Verbreiterungs-
flächen die vorstehenden Abschnitte 1 - 4 entspre-
chend.

(2) Unter Brücken muß die erforderliche Durchfahrtshöhe
nach der Erneuerungsmaßnahme noch vorhanden sein.

(3) Art, Beschaffenheit und Tragfähigkeit der vorhande-
nen Straßenbefestigung (einschl. Untergrund bzw.
Unterbau) sind festzustellen und bei der Bemessung
sowie der Wahl der Bauweise zu berücksichtigen.

(4) Die erneuerte Straßenbefestigung muß die Anforde-
rungen an die Bauklasse nach RStO-E erfüllen, wel-
che der maßgebenden militärischen Verkehrsbe-
ziehung (s. Abschnitt 3) oder der maßgebenden
Verkehrsbelastung entspricht.

(5) Die Entwässerungsanlagen sind im Rahmen der
Erneuerungsmaßnahme anzupassen.

C: Hinweise für die Brückenbemessung
und die Brückeneinstufung für Verkehr
mit militärischen Schwerstfahrzeugen

1. Grundlagen

Brücken, die Verkehr mit militärischen Schwerstfahr-
zeugen aufzunehmen haben, sind

entweder

� für vorgegebene militärische Lastenklassen und
Verkehrsarten (Lastfälle) zu bemessen

oder

� nachträglich in zulässige militärische Lastenklassen
für verschiedene Verkehrsarten (Lastfälle) einzustu-
fen.

Grundlage dafür ist das STANAG 2021. Einzelheiten der
Anwendung desselben auf die Brückenbemessung und
die Brückeneinstufung sind in Rundschreiben des
Bundesministerium für Verkehr7 geregelt.

2. Militärische Lastenklassen

(1) Militärische Schwerstfahrzeuge werden in militärische
Lastenklassen nach STANAG 2021 eingestuft. Die
Zahlen mit denen die militärischen Lastenklassen
bezeichnet werden, stellen keine Gewichtsangaben dar,
stehen aber zum Gewicht der Fahrzeuge in Relation.

(2) Den militärischen Lastenklassen sind jeweils zwei
verschiedene Regelfahrzeuge, ein Regel-Radfahr-
zeug und ein Regel-Gleiskettenfahrzeug, zugeordnet.
Die Regelfahrzeuge werden durch das Gesamtge-
wicht, die Achs- und Radlasten, die Achsgeometrie
und die Aufstandsflächen charakterisiert.

Ferner sind den militärischen Lastenklassen zusätz-
lich jeweils maximale Einzelachs- und Radlasten
sowie minimale Reifengrößen zugeordnet.

(3) Die Bemessung bzw. die Einstufung von Brücken in
militärische Lastenklassen ist getrennt nach Fahr-
zeugart (Radfahrzeug und Gleiskettenfahrzeug) und
nach Verkehrslast (einstreifige und zweistreifige
Verkehrsanordnung) durchzuführen.

In Abhängigkeit von der Verkehrsart (Lastfall) und der
Art der Regelfahrzeuge (Gleisketten- oder Radfahr-
zeuge) können unterschiedliche militärische Lasten-
klassen für ein Bauwerk gelten.

7 Rundschreiben vom
22.07.1957, StB 3 � Ibt � 3144 Vms 57
28.01.1969, StB 8/3 � lsvin � 4048 Vms 69
25.06.1981, StB 27/25/82.93.12/27008 V 81 (ARS 11/81)
12.05.1992, StB 25/38.55.10-02/59 Va 92 (ARS 19/92)
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3. Lastannahmen nach STANAG 2021

(1) STANAG 2021 definiert für die Brückenbemessung
und die Brückeneinstufung folgende Verkehrs- bzw.
Belastungsarten (Lastfälle):

� Einstreifiger Verkehr

(Kolonnenfahrt auf einem Fahrstreifen)

Die Kolonne besteht aus gleichartigen Regel-
fahrzeugen (Radfahrzeugen oder Gleisketten-
fahrzeugen) der maßgeblichen militärischen
Lastenklasse. Die Fahrzeuge werden hinterein-
ander mit einem Mindestabstand (Zwischen-
raum) von 30,50 m, gemessen bei Radfahrzeu-
gen zwischen der Hinterachse des vorausfah-
renden und der Vorderachse des jeweils nach-
folgenden Fahrzeuges � bei Gleiskettenfahrzeu-
gen entsprechend zwischen Hinter- und
Vorderende der Aufstandsflächen, aufgestellt.

� Zweistreifiger Verkehr

(Kolonnenfahrt auf zwei Fahrstreifen)

Beide Kolonnen bestehen aus gleichartigen
Regelfahrzeugen (Radfahrzeugen oder Gleis-
kettenfahrzeugen) der maßgeblichen militäri-
schen Lastenklasse.

Aufstellung der Fahrzeuge wie vor.

In besonderen Fällen kann Alleingang des maß-
geblichen Regelfahrzeuges, evtl. unter Be-
achten von Bedingungen, zum Beispiel Lang-
samfahrt, Einhaltung eines bestimmten Fahr-
streifens, vorgegeben werden.

Anstelle der Belastung durch Kolonnenverkehr
oder durch Alleingang eines Regelfahrzeuges ist
� falls ungünstiger � die angegebene maximale
Einzelachse anzusetzen.

4. Hilfsmittel/Anwendertabellen

Die Anwendung des STANAG 2021 wird in Homberg �Be-
rechnung von Brücken unter Militärlasten�8 dargestellt.

Zur Bemessung und Einstufung von Brücken der
Brückenklasse 60/30 DIN 1072 für militärische Lasten
MLC 50/ 50 - 100 nach STANAG 2021 sind für verschie-
dene Brückkensysteme und Bauweisen Hilfsmittel in
Form der Anwendertabellen nach Ruhrberg/Schumann
mit ARS9 eingeführt worden. Die Kurzbezeichnung MLC
50/50 - 100 steht für miltärische Verkehrslasten nach
STANAG 2021 der Lastenklasse 100 im einspurigen
Verkehr bzw. der Lastenklasse 50 im zweispurigen Ver-
kehr, wahlweise mit Räder- oder Gleiskettenfahrzeugen.

Unter der Voraussetzung der Kenntnis der Schnittgrößen
infolge der Lastannahmen der Klasse 60/30 nach DIN
1072 können die maßgeblichen Schnittgrößen für militä-
rische Lasten MLC 50/50 - 100 nach STANAG 2021 mit
Hilfe von Erhöhungsfaktoren ermittelt werden.

Diese Anwendertabellen lösen die bisherigen von Hom-
berg10 aufgestellten Hilfsmittel zur Bemessung und Einstu-
fung von Brücken der Brückenklasse 60 für Militärlasten-
klassen ab, die nach Einführung der neuen DIN 1072 und
der neuen MLC-Richtlinien nicht mehr anwendbar sind.

Auf Brücken, die für Räderfahrzeuge nach MLC 50/50 -
100 und für Gleiskettenfahrzeuge nach MLC 50/50 be-
messen sind, kann die Befahrbarkeit durch Gleisketten-
fahrzeuge nach MLC 80 im einspurigen Kolonnenverkehr
zugelassen werden.11
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D: Mindestfahrbahnbreiten in Verbindung
mit geschwindigkeitsdämpfenden Maß-
nahmen in Ortsdurchfahrten

1. Grundlagen

Als Planungsgrundlage für die Durchführung des überört-
lichen militärischen Straßenverkehrs hat das Bundes-
ministerium der Verteidigung (BMVg) aus dem Netz der
öffentlichen Straßen auf der Grundlage der �Richtlinien für
Auswahl, Festlegung und Nutzung des Militärstraßen-
grundnetzes� (MSGN) Straßen ausgewählt, die für den
Großraum- und Schwerverkehr besonders geeignet sind.

Die Bundesfernstraßen genügen in aller Regel den Erforder-
nissen des militärischen Schwerverkehrs. Schwierigkeiten er-
geben sich jedoch bei der Reduzierung von Fahrbahnbreiten
im Zusammenhang mit geschwindigkeitsdämpfenden
Maßnahmen (Einbau von Mittelinseln in Ortsdurchfahrten).

Für die Ermittlung der erforderlichen Verkehrsraumbreiten
gemäß RAS-Q neben Mittelinseln sind die maximalen Be-
wegungsbreiten bezogen auf den Radstand bzw. die Außen-
seite Panzerkette zugrunde zu legen und um einen Zu-
schlag für seitlichen Überstand der Fahrzeugaufbauten oder
der Ladung, wenn diese aus Verkehrssicherheitsgründen
(Rad- und Fußgängerverkehr) nicht in den seitlichen
Sicherheitsraum hineinragen dürfen, zu ergänzen.

2. Breitenbemessung

Für die Ortsdurchfahrten im Zuge des MSGN ergeben
sich demnach Verkehrsraumbreiten

� zwischen 4,25 m und 4,75 m neben Mittelinseln mit
und

� zwischen 4,00 m und 4,50 m neben Mittelinseln ohne
seitlichen Versatz der Fahrstreifen.

Innerhalb dieser Rahmenvorgabe richtet sich die Bemes-
sung der Verkehrsraumbreiten im einzelnen nach den
örtlichen Gegebenheiten. (Beispiele für Ortseinfahrten
an Mittelinseln mit Fahrstreifenversatz siehe Abbildung 2,
Fälle 1 und 2).

Bei Fahrbahnen ohne Mitteltrennung wird bei geschwindig-
keitsdämpfenden Maßnahmen im Zuge des MSGN eine
Verkehrsraumbreite von 7,00 m für erforderlich gehalten, um
dem militärischen Schwerstverkehr eine beschränkte
Begegnungsmöglichkeit mit Fahrzeugen des allgemeinen
Verkehrs zu ermöglichen (s. Abbildung 2, Fall 3).

3. Gestaltung des Straßenquerschnitts

Im Hinblick auf die Fahrbahnbefestigung empfiehlt es
sich, die Mehrbreite gegenüber den Erfordernissen des
allgemeinen Verkehrs unterschiedlich zu gestalten (z. B.
Pflasterung) und � ganz oder teilweise � zur Mittelinsel
hin anzuordnen. Ferner sollte der Verkehrsraum zur
Seite hin möglichst durch Flachborde und nicht durch
Hochborde abgegrenzt werden (Vermeidung von
Schäden durch Kettenfahrzeuge).

8 Homberg, Berechnung von Brücken unter Militärlasten,
Band 1: STANAG 2021

9 ARS 6/87 vom 4.05.1987 - StB 11/16.57.60/49 Va 87 -
10 Homberg,Berechnung von Brücken unter Militärlasten,

Band 2: Erhöhungsfaktoren, 1970 (aufgehoben durch ARS 6/1987)
Band 3: Einstufung, 1973 � Werner Verlag, Düsseldorf (aufgeho-
ben durch ARS 6/1987)

11 Allgemeines Rundschreiben Straßenbau Nr. 31/1982 vom
20.12.1982 - StB 27/82.93.12/27042 V 82 -
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Nr. 161 Allgemeines Rundschreiben
Straßenbau Nr. 24/1996
Sachgebiet 06.2 Qualitätssicherung

Bonn, den 8. August 1996
StB 26/38.57.10-24/8 F 96

Oberste Straßenbaubehörden der Länder

n a c h r i c h t l i c h :

Bundesanstalt für Straßenwesen

Bundesrechnungshof
DEGES Deutsche Einheit

Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH

BMV � Außenstelle Berlin

Richtlinien für die Güteüberwachung von Mineralstoffen
im Straßenbau, Ausgabe 1993 � RGMin-StB 93 �
� Ergänzung �Prüfungen für die Güteüberwachung von

Stahlwerksschlacken�

ARS Nr. 26/1993, StB 26/70.66.21-10/37 Va 93
ARS Nr. 36/1995, StB 26/38.57.10-24/25 F 95

Anlage: Anlage 2.4.5 zur RG Min-StB 93 *
Mehrfertigungen des ARS Nr. 24/1996 (ohne
Anlagen)

Mit Allgemeinem Rundschreiben Straßenbau (ARS) Nr.
36/1995 wurden die Technischen Lieferbedingungen für
Stahlwerksschlacken im Straßenbau, Ausgabe 1995, �
TL SWS-StB 95 � eingeführt. In Ergänzung der Richt-
linien für die Güteüberwachung von Mineralstoffen im
Straßenbau, Ausgabe 1993, hat die Forschungsgesell-
schaft für Straßen-und Verkehrswesen die zugehörige
Übersicht über die Prüfungen für die Güteüberwachung
von Stahlwerksschlacken erarbeitet und vorgelegt. Die
Übersicht wird Anlage 2.4.5 der RG Min-StB 93. Die RG
Min-StB 93 bleiben unverändert.

Ich führe hiermit die Anlage 2.4.5 �Prüfungen für die
Güteüberwachung von Stahlwerksschlacken� in Ergän-
zung der Anlage 2 der �Richtlinien für die Güteüber-
wachung von Mineralstoffen im Straßenbau� ein und
bitte, in den Bauverträgen sicherzustellen, daß im Falle
der Verwendung von Stahlwerksschlacken im Straßen-
oberbau und im Erdbau nur Stahlwerksschlacken ver-
wendet werden, die einer Güteüberwachung nach den
Grundsätzen der RG Min-StB unterliegen.

Im Interesse einer einheitlichen Handhabung empfehle ich,
bei Bauvorhaben an den in Ihrem Zuständigkeitsbereich lie-
genden Straßen in gleicher Weise zu verfahren.

Die Anlage 2.4.5 zur RG Min-StB 93 ist beim FGSV
Verlag GmbH, Konrad-Adenauer-Str. 13, 50996 Köln, zu
beziehen.

Bundesministerium für Verkehr
Im Auftrag

Dr.-Ing. H u b e r

* Die Ergänzung �Prüfungen für die Güteüberwachung
von Stahlwerksschlacken�, Anlage 2.4.5 zur RG Min-
StB 93 wird nicht im Verkehrsblatt abgedruckt.

(VkBl. 1996 S. 456)
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Nr. 162 Sachgebiet 07.6:
Straßenverkehrstechnik und
Straßenausstattung;
Straßenverkehrszählungen

Bonn, den 18. Juli 1996
StB 13/20.40.50/67 BASt 96

Oberste Straßenbaubehörden
der Länder

n a c h r i c h t l i c h :

BMV-Außenstelle Berlin

Bundesrechnungshof

Bundesanstalt für Straßenwesen

DEGES

Straßenverkehrszählung auf den Bundesfernstraßen
1995;

� Anhebung der Grenze zwischen leichten und schwe-
ren Lkw von 2,8 t auf 3,5 t � Umrechnungsfaktoren

Im Rahmen der bundesweiten Straßenverkehrszählung
1995 wurde erstmals die Grenze für die Fahrzeugart
�leichte Lkw� von einem zulässigen Gesamtgewicht bis
zu 2,8 t auf bis zu 3,5 t angehoben. Die neue Differenzie-
rung bewirkt eine wesentliche Erleichterung bei der
Erfassung der Fahrzeuge und eine höhere Erfassungs-
genauigkeit und entspricht den Empfehlungen der
Wirtschaftskommission für Europa (ECE) der Vereinten
Nationen.

Konsequenzen aus der Anhebung dieser Grenze sind

� die Einarbeitung in Richtlinien, Gesetze und Regel-
werke, die im wesentlichen im Rahmen der turnus-
mäßigen Überarbeitungen erfolgen wird,

� die Neukonfiguration der automatischen Zählgeräte
entsprechend der neuen �Technischen Lieferbe-
dingungen für Streckenstationen� (TLS) sowie

� die Bildung von Umrechnungsfaktoren für den Be-
reich der Planung.

Diese Umrechnungsfaktoren wurden inzwischen von der
Bundesanstalt für Straßenwesen erarbeitet. Sollen
Ergebnisse aus Verkehrszählungen, bei denen in den
vergangenen Zählungen Lkw bis 2,8 t erfaßt wurden und
nun Lkw bis 3,5 t erfaßt werden, miteinander verglichen
werden, so kann der alte Wert mit folgenden Faktoren
multipliziert werden:

Jahr Faktor

1985 1,11

1986 1,12

1987 1,12

1988 1,13

1989 1,13

1990 1,14

1991 1,15

1992 1,15

1993 1,16

1994 1,16

1995 1,17
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Es wird vorgeschlagen, diese Werte sowohl bei der
Umrechnung der DTV-Werte als auch bei der Um-
rechnung der Fahrleistungen zu verwenden.

Bundesministerium für Verkehr
Im Auftrag

Dr.-Ing. H u b e r
(VkBl. 1996 S. 456)

Nr. 163 Stellenausschreibung

Prüfungsbeamter/-beamtin des gehobenen Dienstes
bei der Außenstelle des Bundesrechnungshofes in
Berlin.

Sie werden Prüfungs- und Beratungsaufgaben auf den
Gebieten der sozialen Pflegeversicherung und der ge-
setzlichen Krankenversicherung sowie im Geschäfts-
bereich des Bundesministeriums für Gesundheit über-
nehmen.

Die Tätigkeit ist interessant und vielseitig. Sie erfordert
selbständiges Arbeiten, Initiative und die Fähigkeit, sich
rasch in wechselnde Aufgaben und Probleme eindenken
zu können. Aufstiegschancen � auch kurzfristig � in die
Besoldungsgruppe A 13g BBesG (Oberrechnungsrat/-
rätin) sind gegeben. Beim Bundesrechnungshof wird
eine Zulage für oberste Bundesbehörden gezahlt.

Wir denken an Beamte/Beamtinnen des gehobenen
nichttechnischen Dienstes, möglichst der BesGr A 11
oder A 12 BBesG. Erwünscht sind gute, durch mehrjähri-
ge und vielseitige Verwaltungserfahrung vertiefte
Kenntnisse des Sozialversicherungsrechts, insbesonde-
re des SGB V und SGB XI.

Personalnachrichten

Überdurchschnittliche Prüfungsergebnisse sowie Kennt-
nisse auf dem Gebiet des Haushaltsrechts setzen wir
voraus. Wir erwarten auch Aufgeschlossenheit für
Fragen der Organisation, Personalwirtschaft und Daten-
verarbeitung.

Wenn Sie darüber hinaus kontaktfreudig und flexibel
sind, Ihre Auffassung in Wort und Schrift überzeugend
vertreten können und gern im Team arbeiten, finden Sie
bei uns ein außergewöhnliches Aufgabengebiet. Selbst-
verständlich arbeiten wir Sie ein und bilden Sie weiter.

Schwerbehinderte Bewerber werden bei gleicher
Eignung bevorzugt berücksichtigt.

Der Bundesrechnungshof ist bestrebt, den Anteil der
Frauen im Prüfungsdienst zu erhöhen und fordert des-
halb qualifizierte Bewerberinnen ausdrücklich zur Be-
werbung auf.

Der Sitz der Außenstelle wird künftig nach Potsdam ver-
legt werden.

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung unter dem Kenn-
zeichen �VI 4� bis spätestens 30. 09. 1996 mit tabella-
rischem Lebenslauf und ausführlichem beruflichen
Werdegang, Zeugnissen, Beurteilungen und neuem
Lichtbild an den

Bundesrechnungshof
� Referat Pr/P �
60284 Frankfurt

Evtl. Fragen beantworten wir Ihnen auch gern telefo-
nisch. Sie erreichen uns unter der Ruf-Nr. (0 69) 21 76-
21 23 (Herr Marquardt).

(VkBl. 1996 S. 457)

Auszug aus dem Verkehrsblatt Amtlicher Teil


